
Ab 2007 kommt der Energiepass –

was Hausbesitzer wissen sollten

Die Bundesregierung wurde verpflichtet, die EU-Gebäuderichtlinie in nationales Recht umzusetzen. 

Diese Richtlinie schreibt unter anderem vor, dass ab 2006 bei Vermietung oder Verkauf von 

Wohnraum ein „Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ vorliegen muss. Der 

bundeseinheitliche Energiepass nach dem Muster der Deutschen Energieagentur –DENA-, erfüllt 

diese Anforderung. Im Folgenden habe ich kurze Antworten auf die wichtigsten Fragen von 

Hausbesitzern zum Energiepass zusammengestellt:

Was nützt mir ein Energiepass?

Der Hausbesitzer bekommt eine objektive Aussage, wie gut oder schlecht der energetische Zustand 

seines Gebäudes ist. Betrachtet wird immer das Gesamtgebäude, dass heißt für ein Einfamilienhaus 

oder ein großes Mehrfamilienhaus gibt es jeweils einen Energiepass. Der Energiepass deckt 

Schwachstellen im Bereich der Dämmung und der Heizungsanlage auf, so dass der Hausbesitzer 

eine Orientierung für eine mögliche Gebäudesanierung erhält. 

Des weiteren kann er den Energiepass zur Bewerbung seines Gebäudes nutzen. Der zukünftige 

Käufer oder Mieter kann somit im Vorfeld die sogenannte „zweite Miete“ abschätzen und wird bei 

der Energiejahresabrechnung nicht durch übermäßige Nachzahlungen unangenehm überrascht. Der 

Energiepass kann beispielsweise bei Sanierungsplänen eine Entscheidungshilfe sein. Er kann auch 

zu Werbezwecken bei der Vermietung von Wohnraum eingesetzt werden und zeigt dem 

Interessenten, dass er einem verantwortungsbewussten Verhandlungspartner gegenübersteht.
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Was bewertet der Energiepass?

Der Energiepass bewertet in vier Kategorien:

1. Den Primärenergiebedarf des Gebäudes: Dieser wird anhand der energetischen Qualität der 

Gebäudehülle, der Anlagentechnik in den Bereichen Heizung, Warmwasser und Lüftung und 

der eingesetzten Energieträger ermittelt. 

2. Den Endenergiebedarf: Er gibt einen verbrauchsnahen Wert wieder, wenn die tatsächliche 

Nutzung des Gebäudes einer Normnutzung (19°C im Gebäude, mittlerer Warmwasserbedarf 

etc.) entspricht. 

3. Die Anlagenaufwandszahl: Sie bewertet wie viel „Stück Energie“ ich in die Anlagentechnik 

stecken muss, um ein „Stück Wärme“ zu erhalten

4. Die Höhe der jährlichen CO2-Emissionen.

Wie sieht die Bewertung aus?

Die Bewertung erfolgt anhand des ermittelten Primärenergiebedarfs in kWh/m²a und wird mit Hilfe 

einer Farbverlaufsskala verdeutlicht. Dabei gilt die gleiche Bewertungsskala für Neu- und Altbauten. 

Kann ich jetzt schon einen Energiepass bekommen?

Einen Energiepass, der den gesetzlichen Anforderungen entspricht, können Sie von einem 

zugelassenen und registrierten Gebäudeenergieberater im Handwerk erstellen lassen. 

Hierfür stehe ich Ihnen gerne als Gebäudeenergieberater  zur Verfügung. 
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